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RS OGH 1956/9/26 2Ob392/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1956

Norm

ABGB §1295 Abs2 III

Rechtssatz

Vorbeugender Unterlassungsanspruch gegen das sittlich verwer iche o enbar auf Schädigung des Klägers durch

Erzwingung einer nicht geschuldeten Leistung gerichtete Verhalten des Beklagten (Behauptung, daß der Kläger eine

alte Schuld an den Beklagten nicht bezahlt habe).
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